
MA 28 – SR_11 – Wiederherstellungsanzeige 12/2006 

Wiederherstellungsanzeige   Wien,       

über beabsichtigte Arbeiten im Straßenraum. 

Geplanter Zeitraum : vom       bis      ,das ist die       .Arbeitswoche, 

zum Zwecke der endgültigen Wiederherstellung der Straßenkonstruktion nach 

Aufgrabungen 

im       , Bezirk.          Hauptstr. A u. Nebenstr., /  Hauptstr. „B“ 
 

Ausführende Firma:       

         

    

Bauleiter:        Tel.:       

zur Kenntnis genommen  

MA 28, Gruppe Aufgrabung u. Information:  Wien, _______________  der Referent: ____________________ 

 

 

Auftraggeber Straße, Gasse, Weg, Platz Von Bis FB lfm G lfm Bezugszahl 

(Sonst.) 

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

 

!!!! Bitte Daten nur einzeilig erfassen !!!! 

 
Die AGB für Aufgrabungen und Wiederinstandsetzungen der Magistratsabteilung 28, vom 1. 1. 2004, betreffend Aufgrabungen 

in öffentlichen Verkehrs- u. Erholungsflächen und die in der Zustimmung angeführten Bedingungen sind einzuhalten. 

Die Arbeiten dürfen nur bei frostfreiem Wetter durchgeführt werden. Bei Frosteinbruch und Schneefall sind die Aufbrucharbeiten 

sofort einzustellen und offene Künetten ehestens zu schließen. 
Vor Inangriffnahme der Arbeiten ist unbedingt die straßenpolizeiliche Bewilligung (§90StVO) bei der MA 46, 
1120 Wien, Niederhofstraße 23, einzuholen. 

 

 Der Straßenbaukontrahent : 

       


